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Deutſchland.
Halle, d. 1. September. Die meteorologiſche Geſellſchaft

zu London hat den Profeſſor Kämtz zu ihrem auswärtigen
Mitgliede ernannt.

Berlin, d. 3. Sept. Jhre Königl. Hoheit die Groß
herzogin von Mecklenburg- Schwerin iſt von Ludwigs-
luſt hier eingetroffen und in den für Hoöchſtdieſelben in Bereit-
ſchaft geſetzten Zimmern im Königl. Schloſſe abgeſtiegen.

Se. Excellenz der Kaiſerl. Oeſterreichiſche Wirkliche Geheime
Rath und Kämmerer von Uermenyi, iſt von Wien, und der
Wirkliche Geheime Ober Regierungs Rath und Direktor im
Miniſterium des Jnnern und der Polizei, von Meding, von
Merſeburg hier angekommen.

Jm Bezirk der Königl. Regierung zu Magdeburg iſt zu
der erledigten evangeliſchen Pfarrſtelle in Mechau und Ritzleben,
Diözeſe Salzwedel, der Kandidat des Predigtamts, A. Fr. W.
Hübener, berufen und beſtätigt worden.

Munchen, d. 23. Auguſt. Auf die dringenden ehrerbie-
tigen Vorſtellungen zu welchen ſich das proteſtantiſche Ober
Konſiſtorium endlich veranlaßt fand, ſoll an alle Kreis Behoor-
den der Befehl ergangen ſein, ſich künftig bei gemiſchten Ehen
ſtreng an die Konſtitution zu halten. Jn Hinſicht des Religions
Verhaltniſſes der Kinder aus gemiſchten Ehen gilt aber: „Wenn
in einem guültigen Ehe -Vertrage zwiſchen Eltern, die verſchiede-
nen Glaubens Bekenntniſſen hinzugethan ſind, beſtimmt wor-
den iſt, in welcher Religion die Kinder erzogen werden ſollen,
ſo hat es hierbei ſein Bewenden.“ Die katholiſchen Geiſtlichen
werden freilich Alles aufbieten ſolche Verträge zwiſchen den
Brautleuten zu erzielen daß die Kinder in der katholiſchen Re
ligion ſollen erzogen werden dabei mochte bald ein Konflikt
zwiſchen der geiſtlichen und weltlichen Macht eintreten nach dem
Breve des Papſtes ſoll nämlich keine Einſegnung durch den ka-
tholiſchen Geiſtlichen ſtattfinden, wenn nicht vorher beſtimmt
worden iſt, daß die Kinder katholiſch werden nach der Kon
ſtitution aber ſoll ſolchen gemiſchten Ehen überhaupt kein Hin
derniß in den Weg gelegt werden, und die Einſegnung hätte
alſo auf Berlangen ſowohl von dem katholiſchen als dem evan
geliſchen Pfarrer zu geſchehen. Aber falls der katholiſche ſie
verweigerte, ſo liegt in der Konſtitution ſelbſt das Mittel ſich

der Gewalt der katholiſchen Kirche zu entziehen. Denn auf jenen
oben angefuhrten Satz heißt es weiter: Die Gultigkeit ſolcher
Ehe Verträge iſt ſowohl in Ruückſicht ihrer Form als der Zeit
der Errichtung lediglich nach den bürgerlichen Geſetzen zu beur-
theilen.“ Es kann alſo nach der Natur der Verträge mit Ueber-
einſtimmungder beiden Ehegatten gar wohl geſchehen, daß man vor
der Trauung beſtimmt und vielleicht wirklich geſinnt iſt, die Erzie
hung der Kinder nach katholiſcher Weiſe zu beſorgen in der
Folge aber davon abgeht und ſie proteſtantiſch erziehen läßt.
Denn der Schluß des erſten Satzes „ſo hat es dabei ſein Be
wenden“ heißt nichts anders, als daß bei ſolchen beſtehenden
Verträgen die ſonſt übliche Weiſe und anderen Geſetze nicht wirk
ſam eintreten wie denn ein weiterer Paragraph ſagt: Sind
keine Ehepakten oder ſonſtige Verträge hierüber errichtet, oder
iſt in jenem über die religiöſe Erziehung der Kinder nichts ver-
ordnet worden, ſo folgen die Söhne der Religion des Vaters
die Tochter werden in dem Glaubens Bekenntniſſe der Mutter
erzogen.“ Daß aber die katholiſche Geiſtlichkeit jenes: „ſo hat
es dabei ſein Bewenden“ ſo angeſehen wiſſen will, als konnte
dadurch der geſchloſſene Vertrag gar nicht mehr abgeändert wer-
den e den katholiſch kirchlichen Beſtrebungen unſerer Zeit
naturlich.

Frankreich.
Pa,ris, d. 29. Auguſt. Geſtern Abend war ein Gaſtmahl

von 320 Gedecken in den Tuilerien. Graf Molé und Mar-
ſchall Loba u ſaßen zu beiden Seiten der Königin.

Jt al i en.
Venedig, d. 18. Auguſt. Auch San Marco bereitet

ſich, das Ereigniß, welches ganz Ober Jtalien in Bewegung
ſetzt, auf würdige Weiſe mitzufeiern. Vom 5. bis 18. Oktober
(binnen welcher Zeit der Kaiſer und die Kaiſerin in unſerer Mitte
verweilen), werden Feſte in ununterbrochener Reihe ſich fol
gend, die Lagunen mit längſt entwöhntem Gepkrange verherr
lichen. Das Programm beſtimmt hierüüber: Am 5. Oktober
feierlicher Einzug, Abends Jllumination der Piazza und Piaz-
zetta. 6. Okt. Vorſtellung der Civil, Militair und geiſtlichen
Behörden, Beſuch der St. Marcuskirche und des Schatzes;
Nachmittag Vorſtellung der Damen, Abends Vorſtellung im
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Theater alla Fenice bei beleuchtetem Hauſe; Nationalhymnen.
7. Okt. feierliche Meſſe in der St. Marcuskirche; große Parade
der Linientruppen auf der Piazza und Piazzetta, der Marineſol
daten gquf der Riva degli Schiavoni; um 3 Uhr Nachmittags
Regatta (Wettfahrt); Abends Feuerwerk darauf Vorſtellung
im Theater alla Fenice. 8. Okt. Beſuch der Bibliothek, des
Herzogl. Palaſtes, der Muünze, der St. Zachariaskirche, der
griechiſchen Kirche und des Arbeitshauſes großes Diner bei
Hof; der Abend iſt den Staatsgeſchäften gewidmet. 9. Oktober
Beſuch der Forts und Mauern großes Diner zu Chioggia,
Abends Vorſtellung im Theater a S. Benedetto bei beleuchtetem
Hauſe. 10. Okt. öffentliche Audienz, Abends großer Hofball.
11. Okt. Sitzung der Regierung Beſuch auf den Oycagſterien
Abends neue Oper: die FJtaltenerin“ im Theater alla Fenice
und Ball. 12. Okt. Beſuch des Marine und Landarſenals
darauf großes Manöver der Schiffe; Abends Staatsgeſchäſte.
13. Okt. Beſuch der Kirche della Salate, der Akademie der ſchö
nen Künſte, des Palaſtes Treves und Barbarigo Oper und
Kantate im Theater alla Fenice. Den 14. Okt. Meſſe und große
Staatsfunktion, Beluſtigungen auf der Piazza, Abends kleine
Maskerade zu Pferd im Theater alla Fenice. 15. Okt. Beſuch
in St. Giorgio Volksfeſt auf dem Lido. 16. Okt. Vertheilung
der Jnduſtriepreiſe; Beſuch in St. Michiele und Murano, ſo
wie in Lazzaro Diner bei Hofe; Abends Staatsgeſchäfte.
17. Okt. Beſuch der Galerie Manfrin, des Muſeo Correr, in
St. Rocco, Frari, des Generalarchivs Abends Audienz
18. Okt, Abreiſe.

Dürr ke i.
Konſtantinopel, d. 7. Augüſt. Ein vom Paſcha von

Bagdad abgeſandter Tatar war es, der hierher die Nachricht
überbrachte, daß ein engliſches Korps von 2000 Mann bei Abu-
ſchir an der Küſte des perſiſchen Golfs gelandet ſei, wo bald
noch 8000 10,000 Mann zu ihm ſtoßen ſollten. Dieſe Expe-
dition ſoll den Zweck haben, die Vorſtellungen des britiſchen Ge
ſandten am perſiſchen Hofe, Herrn Macneil, zu unterſtützen.

Vermiſchte s6*.
Jm Jahre 1830 brachte ein einziges Schiff von Riga

an ein einziges Handlungshaus in Edinburg 1 Mill. 800,000
Ganſekiele.

London, d. 24. Aug. Die Eiſenbahn von hier nach
Birmingham iſt nun auf der ganzen 112 engl. Meilen langen
Strecke fertig, und Herr R Stephenſon, der Erbauer der-
felben, hat am 18. d. M. die erſte Fahrt auf derſelben gemacht.
Herr R. Stephenſon fuhr in Begleitung von ſeinen Jngenieuren
und vier Perſonen von Paris um halb 5 Uhr Morgens auf der
Lokomotive „HarveyCombe', welcher für möglichen Zufall
der „Lord Warncliff“ folgte, von London ab. Obgleich an
mehreren Stellen die Schienen kaum gelegt noch nicht gehörig
geordnet und befeſtigt waren kam doch das Konvoi ohne Unfall
um 1 Uhr zu Birmingham an, nachdem es während der Fahrt
etwa viertehalb Stunden zur Beſichtigung der Arbeiten ſich auf-
gehalten. Von Birmingham fuhr der Zug um halb Uhr ab
und war um 9 Uhr Abends wieder in London zuruck. Vermit
telſt dieſer großen Kommunikation wird man nun von London
nach Mancheſter oder nach Liverpool in acht Stunden reiſen,
d. h. ohne Unterbrechung gegen 224 engliſche Meilen in jener
kurzen Zeit zurücklegen können. Herr R. Stephenſon hat nicht
ganz vier Jahre zur Vollendung dieſer großartigen Arbeit ge
braucht, die alle Schwierigkeiten, welche bei Anlegung von Ei
ſenbahnen vorkommen können, darbietet. Auf dieſer Linie zeigt
ſich in der That der größte Durchſtich, welchen man bis jeßt
noch insbeſondere im Felſen, zu Stande gebracht hafk. Der

Durchſtich bildet einen unterirdiſchen Gang von etwa vier engk. ge
Meilen. Die Strecke von Kilsby auf beweglichem Boden bot die do
größten Schwierigkeiten dar. Die Eiſenbahn übderſchreitet neun riſ
Mal den Kanal von London nach Birmingham, und man zahlt ni
auf ihr gegen 400 Brucken von jeder Größe. Die Eiſenbahn di
von London nach Birmingham ſoll dem Publikum mit ihren zwei la

Wegen am 23. September eröffnet werden. Der „Harvey
Combe“, der häufig 40 engl. Meilen in der Stunde zurücklegte,
mußte ofters faſt plötzlich anhalten, wenn die da und dort noch
nicht fertige Arbeit irgend ein Hinderniß darbot. Mit einer we
niger vollkommenen Maſchine wäre dieſe Fahrt nicht ohne Ge I w
fahr geweſen. Der „Harvey Combe“ hat bei dieſer Fahrt I d
mehr als 226 engl. Meilen nach einander zurückgelegt. Dies

iſt die längſte Fahrt, die noch je ein Lokomotiv ohne den gering- R
ſten Aufenthalt und unter ſo ſchwierigen Bedingungen gemacht g

hat. Die Fahrt des Harvey Combe“, der mit Blumenkrän 5
zen verziert war, ward auf der ganzen Strecke mit Hurrahs be
grußt, und die drei Hurrahs in dem Tunnell von Kilsby, unter
den Luftungsſchachten von 60 Fuß Durchmeſſer machten eine

furchtbare Wirkung. I

S ehe

Die eiſerne Krone.
Jn dem Augenblicke, wo die eiſerne Krone das Haupt

des öſterreichiſchen Kaiſers krönen ſoll, wird man die nachſtehen-
den Details uüber den Urſprung und die Geſchichte dieſer Krone
nicht ohne Jntereſſe leſen. Dieſe eiſerne Krone hat, wie die Sa
ge erzählt ihren Urſprung aus einem Nagel des echten Kreuzes.
Helena ließ nach ihrer Rückkehr aus dem gelobten Lande, im
Jahre 325, dieſen Nagel zu einem dünnen Reifen verarbeiten,
welchen ſie ihrem Sohne, dem Kaiſer Conſtantin dem Großen
ſandte, der den Reifen an ſeinen Helm befeſtigte. Nach Con
ſtantin's Tode wurde die Reliquie in einen goldenen, mit koſiba-
ren Steinen verzierten Ring gefaßt und jn einer der Hauptkirchen
von Konſtantinopel niedergelegt. Sie gerieth ſpäter in Vergef
ſenheit, bis zum Jahr 394, wo der heil. Ambroſius ihrer zuerſt
in ſeiner Leichenrede fur Theodoſius den Großen erwähnt. 184
Jahre ſpäter kam die Krone durch Kaiſer Tiberius an den Sohn
des roöm. Senators Gordianus, der auf die Prätorenwuürde ver
zichtete, um ſich dem Dienſt der Kirche zu weihen. Jm Jahre
590 beſtieg er als Gregor I. den paäpſtlichen Thron, und gab dem
Volke und der Kirche des ſchönen Ftaliens den Frieden wieder.
Zum Lohne für den Eifer welchen die lombardiſche Königin
Theodolinda auf die Bekehrung des abtrunnigen Agilulph Her
zogs von Turin verwendet hatte, erhielt ſie von Gregor die
Krone und übergab letztere als theures Kleinod dem Tempet,
welchen ſie ſelbſt in Monza erbaute. Hier ſieht man noch heuti
ges Tages ein Basrelief, welches die erhabene Königin darſtellt,
wie ſie Johannes dem Taufer die theure Reliquie überreicht.
Die eiſerne Krone diente dann dem Agilulph und deſſen Nachfol
gern, bis zu dem unglucklichen Lombarden Könige Deſiderius,
welcher von Karl dem Großen entthront wurde. Dieſelbe Kro-
ne, welche die erhabene Stirn des großen Karl geziert hatte,
wurde im 18. Jahrhundert von den Herzögen Della-Torre, Her
ren zu Monza, als Unterpfand einer Geldanleihe benutzt. Eiſt
lange Zeit nachher, im Jahre 1345, wurde ſie vom Papſte wie-
der eingelöſet und dem Kapitel zu Monza zuruckgeſtellt. Später,
im 16. Jahrhundert, ſehen wir die eiſerne Krone auf dem Haup-
te Karl's V. glänzen, nachdem aber vergeht ein Zeitraum von
mehreren Jahrhunderten, in welchem ſie von keinem Fürſten

getragen wurde. Erſt Napoleon erneuerte im Jahre 1804 die
Ceremonie der Krönung in der Kathedrale zu Mailand. Napo-
leon ſetzte die Krone mit den denkwurdigen Worten auf ſein Haupt:
Dio ine ha cdäta guai a che me la toccherà! (Gott hat ſie mir



gegeben, wehe dem, der ſie mir nehmen wird!) Wir wiſſen je
doch, wie ſie ſein Schwiegervater im Jahre 1814 nach dem pa
riſer Frieden ihm nahm, Als das lombardiſchvenetianiſche Kö
nigreich geſtiftet wurde, ordnete Kaiſer Franz an, daß in Zukunft
die Souveraine bei ihrer Thronbeſteigung ſich feierlich in Mai
land mit der eiſernen Krone froönen laſſen ſollten.
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Getreidepreiſe.
Nach Oresdner Scheffel.
Leipzig, den 30. Auguſt

Angekommene Fremde vom 1. bis 8. September.
Kronprinzen: Hr. Major Caphengſt a. Potsdam. Hr.
Geh. Oberbergrath Kerſten a. Berlin, Die Hrrn. Ritter
gutsbeſ. Degener u. Muller a. Trembnitz. Hr. OAmtm.
Schaffner a. Acken. Hr. Fabrikbeſ. Hundrich a. Brieg.
Hr. OLG. Rath Jſtrich Naumburg. Hr. Kaufm. Wolf
a. Königsb. Hr. Kaufm. Walter a. Magdeburg. Hr.
Kaufm. Scherber a. Braunſchweig. Hr. Kaufm. Kellmann
a. Leipzig. Hr. Gen.- Major a. D. v. Ruſchen a. Heldern.

Die Hrrn,

Kaufl, Tentſch u. Kößling a. Leipzig. Hr, Kaufm. Glüßer
a. Munden. Hr. Kaufm. Rumpf a. Düſſeldorf. Hr.
Oberbergr. Eckart a. Eisleben. Frau v. Pleſſen a. Chemnitz

Stadt Zürch: Hr. Kaufm. Gerlof a. Magdeburg. Hr. Kaufm.
Stark a. Erfurt. Hr. Kaufm. Wrede a. Halberſtadk.
Hr. Kaufm. Heidenreich a. Berlin. Hr. Kaufm. Schmidt
a. Hamburg. Hr. Kaufm. Herrmann a. Hanaun. Hr.
Conducteur Tennhardt a. Querfurt. Hr. Reg. Rath Neiſch
a. Berlin. Hr. Part. Schmidt a. Hamburg. Hr. Kaufm.
Hallmann a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Roſtofsky a. Leip
zig. Hr. Kaufm. Hammer a. Kaſſel, Hr. Kaufm.

Mad. Buſche a. Magdeburg. Hr. Hek.
Bauch a. Naumburg. Hr. Kaufm. Förſter a. Hanau.
Hr. Kaufm. Biſchberg a. Hamburg. Hr. Kaufm. Grün
baum a. Hamburg. Hr. Reg. Rath Schönwald a. Mer
ſeburg. Hr. Lehrer Jacobi a. Berlin. Hr. Kellner

Wekfzen 4 thl. 16 gr. bis 5 thl. gr.Roggen e e e Heine a. Potsdam.Gerſte 1 22 2 Goldnen Ring:Hafer 2 8 e 2 e 10 eRappsſaat 7 7 e 12W. Ruübſen 6 e 18 7
S. Rübſen 2Oel, der Ctr. 14 12

Ackermann a. Leipzig.
Fremden-Liſte. Goldnen Löwen: Hr. Kaufm. Wagenführ a. Magdeburg.

Hr. Kaufm. Sander a. Kitzingen. Hr. Part. Gläſer a.
Hamburg. Hr. Kapitain v. Euen a. Kreuznach. Hr.
Kaufm. Metzen a. Erfurt. Hr. Kaufm. Roſenzweig a.
Kaſſel. Hr. Kaufm. Oberkirchen a. Wien. Hr. Arzt
Dr. Buchhorſt a. Göttingen. Hr. Banquier Oppenheimer
a. Braunſchweig. Fraul. v. Kroſigk u. v. Carlowttz a.
Poplitz.

Schwarzen Bär: Hr. OLG.-Referend. Ditmar a. Erfurt.
Hr. Hofkirchner Walbrecht a, Meinungen. Hr. Handl.
Comm. Schmidt Magdeburg
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Bekanntmachungen.

Oeffentliche Bekanntmachung.
Da das von der Königlichen Regierung zu

Merſeburg uns aufgetragene Expropria-
tions Verfahren fur die Magdeburg-
Cöthen Halle Leipziger Eiſenbahn-
Geſellſchaft im Bezirk des Stadtfeldes von
Halle und im Saualkreiſe nanmehr bis zur

rAbſchätzung des in Anſpruch genommenen
Areals vorgeſchritten iſt und die Taxtermine
auf den 26. September Vormittags 7 Uhr
und folgende Tage beſtimmt worden ſo wird
dieß hierdurch zur öſfentlichen Kenntniß ge-
dracht. Die Realzläaubiger aber werden ins
beſondere aufgefordert, zur etwanigen Wahr
nehmung ihrer Gerechtſame in dem Termine
zu erſcheinen,

Die Abſchätzung wird zuerſt die Halleſche
Stadflur betreffen, deren Taxe ſo wie ſpater
der Benndorfer Flur der mitunterzeichneie
Oberbürgertneiſter leitet, ſodann den Theil des
Saalkreiſes von der Giebichenſteiner Amts-
breite bis zum Bitterfelder Kreiſe, hiernachſt
den Theil vom Stadtfelde nach Canena zu
und ſofort bis zur Grenze des Saalkreiſes,
wobei der mitunterzeichnete Landrath das Ge-

a mit Ausſchluß der Benndorfer Flur,
eitet.

Nähere Auskunft, namentlich über die
Geſchaſte der einzelnen Tage werden im Land
räthlichen Bureau und beim unterzeichneten
Oderburgermeiſter jedem Jnter-ſſenten ertheilt.

Hr. Buchdrucker Weber a. Magdeburg.
ehe

S

Den Gemeinden des Saalkreiſes wird aber
der Tag, an welchem ihre Flur an die Reihe
kommt, durch den Dorfſſchulzen bekannt ge-
macht werden.

Halle, den 28. Auguſt 1838.
Der Landrath Der Oberburgermeiſter.
des Saalkreiſes. Schröner.
v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Nachſtehende Beſtimmungen über den Ge

werbebetrieb im Umherziehen bringe ich hier-
durch wiederholt in Erinnerung:

1) Niemand darf ohne den Beſttz eines
Gewerbeſcheins irgend ein Gewerbe im Um-
herziehen betreiben.

2) Dieſer Gexwverbſchein gilt ausſchließlich
nur fur die Perſon des darin ausdrücklich ge
nannten Jnhabers und darf derſelbe ihn da-
her keinem Andern, ſelbſt nicht Mitgliedern
ſeiner Familie, z. B. ſeiner Ehefrau, ſeinen
Kindern, leihen oder abtreten.

3) Auf den Grund des Gewerbeſcheines
darf der Jnhaber das Gewerbe außerhalb ſei
nes Wohnorts nur dann betreiben, wenn er

ſich zuvor bei der Ortsbehörde gemeldet und
von dieſer die Erlaubniß zum Gewerbebetriebe
im Orte erhalten hat. Dieſe Erlaubniß darf
indeſſen ohne erhebliche Gründe nicht verwei-
gert werden.

In den Städten des Saalkreiſes iſt dieſe
Erlaubniß der Regel nach nar auf zwei Tage
hintereinander, in den Dörfern nur auf einen

Tag zu ertheilen
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Ausgenommen von dieſer Beſchränkung
ſind jedoch ſolche Perſonen, die mit friſchen Le
bensmitteln und andern Produkten des Bodens
handeln, indem dieſe vor dem Beginn des
Gewerbebeiriebs in einem Orte, bei der Orts
behörde keine Erlaubniß nachzuſuchen brau
chen.

4) Niemand, der ein Gewerbe im Um
herziehen betreibt, darf ohne aufgefordert zu
ſein, in Privachäuſfer zu dem Zwecke eintrer

um Waaren oder Dienſtleiſtungen anzu
ieten.

5) Den ad 3 und gedachten Beſchran
kungen ſind diejenigen Kaufleute oder deren
Gehuülfen und reiſende Diener nicht unter
worfen, denen ein ſteuerfreier Gewerbeſchein
ertheilt iſt, um im Umherreiſen Waarenbe
ſtellungen zu ſuchen, oder Waaren zu erſte
hen die ſie ſelbſt zum Behuf des Wiederver-
kaufs nicht mit ſich umherfuühren, ſondern

Frachtweiſe beſördern laſſen.

6) Wer umherziehend ein Gewerbe treibt,
ohne ſich uber ſeine Befugniß dazu durch Ge
werbſchein ausweiſen zu können, oder mit
andern, als den im Gewerbſchein benannten

Waaren hauſirt, hat eine dem vierfachen Be
trage der Jahresſteuer gleich kommende Stra-
fe verwirkt.

7) Daſſelde findet ſtatt, wenn der Jnha
ber des Gewerbeſcheins denſelben an einen
Dritten verleiht uüberläßt oder abtritt, oder
andern Mißorauch damit treibt, oder wenn

das Gewerbe ſür Rechnung des Jnhabers von
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ten Perſon betrieben wird. In dieſen Fällen
trifft die Strafe dem Jnhaber, wie den Drit
ten, auch muß Einer fur den Andern haften

8) Dieſelbe Strafe hat derjenige ver
wirkt, welcher auf einen noch der Beſtim,
mung ad 5. ſteuerfrei ihm ertheilten Gewerd-
ſchein nicht blos Proben ſondern die Waa,
ren ſelbſt, die er verhandeln will, oder die
von ihm aufgekauften Waaren, mit ſich her
um fuhrt, ſtatt dieſelben durch Frache an Ort
und Stelle zu befördern, desgleichen derjenige,
welcher fur ein anderes als das im Gewer-
beſchein benännte Handlungshaus Beſtellun-
gen aufſucht oder Waaren aufkauft.

9) Kontraventionen gegen die Beſtim
mungen ad 8. ziehen eine Geldſtrafe von
10 Sgr. bis 10 Thlr. nach ſich.

10) Wer die Vorſchrift ad 4. muthwillig
verletzt, hat ein bis zweitögige Gefängniß
ſtrafe verwirkt.

Die Magiſträte in den Stadten, die Ge
richtsobrigkeiten und Schulzen in den Dörfern
und die Gensd'armen des Saalkreiſes fordere
ich auf, ſtreng darüber zu wachen daß vor-
ſtehende Beſtimmungen des Hauſtr Regle-
ments nicht uberſchritten werden.

Kommen Kontraventionen in den Städ-
ten vor ſo ſind dieſe den Magiſträten zur Be
ſtrafung anzuzeigen. Ueber Kontraventionen,
welche auf dem Lande ſtattfinden, iſt mir ſelbſt
direkt Anzeige zu machen.

Halke, den 25. Auguſt 1838.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Avertiſſement.
Von dem Königl. Land Gericht zu Halle

werden alle und jede, welche an dem Nachlaß
des am 18. October 1837 zu Nietleben
verſtorbenen Handarbeiter Auguſt Bolze,
woruber wegen Unzulanglichkeit deſſelben, auf
Andringen der Gläubiger, der Concurs eroöff-
net worden, Anſprüche zu haben vermeinen,
dergeſtalt öffentlich vorgeladen, daß ſie inner-
halb und ſpäteſtens in dem, vor dem Herrn
Ober Landesgerichts Aſſeſſor Herrfurth
als Deputirten auf

den 14. Novbr. c., Vormittags 10 Uhr,
anberaumten plaäcluſioiſchen Liquidationster
mine entweder in Perſon oder durch einen
mit geſetzlicher Vollmacht und Information
verſehenen hieſigen Juſtiz Commiſſarius, wo
von den hieſigen Orts- Unbekannten die Ju-
ſtiz- Commiſſarien Riemer, Wilke vnd
Ebmeier in Vorſchlag gebracht werden in
dem Lokal des unterzeichneten Gerichts, Vor-
mittags um 9 Uhr erſcheinen, den Betrag
und die Art ihrer Forderungen anzeigen, die
Beweismittel beibringen und hiernachſt die

Bei hrem Aubleisen im Termin und
bei unterlaſſener Anmeldung ihrer Anſprüche
aber haben dieſelben zu gewärtigen, daß ſie
mit allen etwanigen Forderungen an die Con-
curs Maſſe präcludirt werden ſollen, und ih
nen deehald ein ewiges Stillſchweigen gegen
die übrigen Creditoren auferlegt werden wird.

Halle, den 21. Auguſt 1838.
Königl. Preuß. Land- Gericht.

Offener Arreſt.
Das Königl. Land Gericht zu Halle

macht hierdurch bekannt daß uüber den Nach
laß des am 18. October 1837 zu Nietle-
ben bei Halle verſtorbenen Handarbeiter
Auguſt Bolze, woruüüber durch ein Dekret
vom heutigem Tage der Concurs eröffnet, zu
gleich der offene Arreſt verhängt worden iſt.
Es wird daher allen und jeden, welche von
dem gedachten Gemeinſchuldner etwas an Bel
de, Sachen Effekten oder Brieſſchaften hin
ter ſich haben hiermit angedeutet, weder an
deſſen Erben noch an irgend Jemand das
Mindeſte davon zu verabfolgen, viehmehr dem
Königl. Landgerichte ſolches ſofort treulich an
zuzeigen, und die in Händen habenden Gel-
der und Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer
daran habenden Rechte in das gerichtliche De
poſitum abzuliefern, widrigenfalls, und wenn
dennoch irgend etwas bezahlt eder auszeant
wortet wird dieſes fur nicht geſchehen geach:
ter und zum Beſten der Maſſe anderweit
beigetrieben, wenn aber der Jnhaber ſolcher
Gelder oder Sachen dieſelben verſchweigen
oder zuruckhalten ſollte, er noch außerdem aller
ſeiner daran habenden Unterpfands- und an
derer Rechte fur verluſtig erklärt werden ſoll.

Halle, den 21. Auguſt 1838.
Königl. Preuß. Land- Gericht.

Bekanntmachung.
Die Ausführung einer Herſtellung an dem

Kirchdache, und Neudeckung des Thurmdaches
zu Granau, ſoll dem Mindeſtfordernden
ubertragen werden.

Unternehmungsluſtige wollen zur Abgabe
ihrer Forderung Sonnabend den 8. Sepibr.,
fruh 10 Uhr, in meinem Geſchäftszimmer er-
ſcheinen wo der Anſchlag und die Bedingun
gen jederzeit einzuſehen ſind.

Halle, den 1. September 1838.
Der Bau Inſpektor

Schulze.
Beſtellungen auf die Provinzialblät-

ter werden in Halle von der Expedition
derſelben (große Ulrichſtraße No. 21.) und
außerhalb Halle von allen Poſtamtern der
preuß. Monarchie angenommen (das Quartal
15 Sgr.). Bekanntmachungen und Anzeigen
aller Art (die Zeile koſtet nur 4 Sgr.) werden
in den Provinzialblättern ſchleunigſt

weitern Verfugungen erwarten. aufgenommen.

Wir zeigen hiermit an, daß alle in

auch ſtets und zu gleicher Zeit bei uns
zu haben ſind.

Halle, im Sept. 1838.
Eduard Anton.
Carl Auguſt Kuümmel.

Vierhundert Thaler Pr. Cour. ſind gegen
pupillariſche Sicherheit auszuleihen.

Friedr. Rathcke, Bruderſtraße No. 207.

Empfehlung von Blumen-
zwiebeln.

Die erſte Sendung echter Haarlemer

Blumenzwiebeln beſtehend in den vor
zuüglichſten Sorten Hyacinthen, Tulipa-

nen, Narciſſen, Tacetten, Crocus u.
ſ. w., woruber Kataloge unentgeltlich
ausgegeben werden empfiehlt

die Riſelſche Handlung.
Neue ſchwere ſeidene Kleiderſtoffe in glatt

und façonirt, desgleichen ſehr moderne Atlas-
weſten, empfiehlt ſehr billig

S. M. Friedländer
am Markte.

Wienin Wollen und Leinen und größter Farben
Auswahl, empfiehlt billigſt

B. L. reutzinann.
Baum wollen

Strick- und Webe- Garne zum
Fabrik Preise bei

F. L. Creutzmann
am Markt.

Schuhberth Niemeyersche
Stahlschreibfedern, à Dutzend
2 Sgr. bis 10 Sgr. in Groß à 12 Dutzend
von 175 Sgr. bis 34 Thlr. bei

L. COreutzmann.
Heute, Großes Concert mit Saiten-

inſtrumenten im Schmidtſchen Garten.
Anfang 5 Uhr.
Vorher vollſtandige Militairmuſik.

Das Stadtmuſikchor.
Zum Anſtrich fertige rothe, braune, gelbe,

blaue, grune, ſchwarze und weiße Firniß-
farben, Lacke, Firniſſe und Terpentinöl bei

Fr. Schlüter sen., große Steinſtraße.

den hieſigen Blättern annoncirten Bücher
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